ZuTOP 4

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: GV Bolte/13/7487
Status: offentlich

Federfilhrend: Datum: 06.06.2013

FB Il Bau- und Ordnungswesen Verfasser: Carola Mertins

Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 31.1 der Stadt Klutz fur den
nordwestlichen Teilbereich des Gebietes An der Bamburg im
Verfahren nach § 13 a BauGB

Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde

Beratungsfolge:

Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein |Entha|tung

Ausschuss fir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

Die Stadt Klutz stellt den Bebauungsplan Nr. 31.1 auf, um die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die bauliche Entwicklung des Bereiches zwischen der
Landesstral’e und der vorhandenen Wohnbebauung an der Bamburg und am
Guldenhorn zu schaffen.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Basis zur gewiinschten baulichen
Entwicklung als Standort fur das Wohnen und wohnspezifischen infrastrukturellen
Anlagen, wie Kindertagesstatte, Pflegewohnen, Mehrgenerationswohnen sowie
Kommunikationszentrum, Schwimmbad und Sauna ist es notwendig, die
planerischen und damit in Zusammenhang stehenden Konflikte im Rahmen des
Verfahrens zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zu bewaltigen.

Ohne Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Realisierung der Bebauung aus
planungsrechtlicher Sicht nicht madglich. Die Beurteilung des Gebiets aus
planungsrechtlicher Sicht wirde derzeit nach § 35 BauGB erfolgen; danach ist eine
Bebauung in der beabsichtigten Form derzeit nicht moglich.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird um Stellungnahme gebeten. .

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschliel3t zur
Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 31.1 der Stadt Klatz fur den nordwestlichen
Teilbereich des Gebietes An der Bamburg im Verfahren nach § 13 a BauGB weder
Anregungen noch Bedenken zu dul3ern.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabentrager getragen.

Anlagen:
1. Auszug Plan

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Seite: 1/1
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: GV Bolte/13/7606
Status: offentlich

Federfiihrend: Datum: 16.07.2013

FB Il Bau- und Ordnungswesen Verfasser: Mertins, Carola

Erganzung des Abwagungsbeschlusses vom 16. Mai 2013 und
Beschluss uber den Entwurf und die Offentlichkeitsbeteiligung

Satzung uber den Bebauungsplanes Nr. 36 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen fiir das Gebiet westlicher Ortseingang
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

Beratungsfolge:

Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein |Entha|tung

Ausschuss fir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fuhrt das Aufstellungsverfahren fir den
Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fliir das Gebiet westlicher
Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage als zweistufiges
Verfahren durch. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes einschliel3lich Begriindung wurde
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 5. Juli 2012 gebilligt und zur friihzeitigen
Beteiligung der Offentlichkeit in Form einer Auslegung bestimmt. Die Planunterlagen
einschlie3lich Begriindung dazu lagen in der Zeit vom 01.10.2012 bis 01.11.2012 6ffentlich
aus. Wahrend der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung lagen der Vorentwurf des
Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung Teil A und Text Teil B, die Begrindung
sowie das stadtebauliche Konzept inklusive der Varianten der Untersuchung der
Verkehrsanbindung und der planungsrechtlichen Bestandsituation offentlich  zur
Einsichtnahme aus.
Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB
beteiligt. Wahrend der frihzeitigen Beteiligung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes
wurden Stellungnahmen von der Offentlichkeit und den Behorden und sonstigen Tragern
offentl. Belange zu der Planung abgegeben. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat sich
mit den zum Planverfahren eingegangenen Stellungnahmen beschéftigt. Gemal
Abwagungsprotokoll (Anlage 1) ergeben sich

- zu berucksichtigende,

- teilweise zu bericksichtigende und

- nicht zu berlcksichtigende Anregungen.
Die Beteiligung der Nachbargemeinden ist erfolgt. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
kann davon ausgehen, dass die Planung mit den Nachbargemeinden entsprechend § 2 Abs.
2 BauGB abgestimmt ist.
Im Rahmen der Abwagung sind gemall § 1 Abs. 6 BauGB die 6ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen (vgl. Abwagungsprotokoll).
Das Abwagungsergebnis ist der Offentlichkeit, den Behorden und den sonstigen Tragern
offentlicher Belange mitzuteilen.
Im Ergebnis des Abwagungsprozesses ist ein Vorschlag fir die Entwicklung des
Bebauungsplanes als Diskussionsgrundlage entwickelt worden. In diesem Vorschlag sind
insbesondere die Zielsetzungen fir Festsetzungen zur Uberbaubaren Flache und zu der
Hohenentwicklung zu Uberprifen. Dies hangt mafigeblich vom planerischen Konzept und
von der Zielsetzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ab.

Seite: 1/3
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Fir die Diskussion werden der Vorentwurf und der Anderungsplan als Diskussionsgrundlage
beigefigt. Somit stehen folgende Unterlagen fir die Erdrterung und Diskussion zur
Verfligung:

- Abwagung der Stellungnahmen in tabellarischer Form (lang),

- Kurzzusammenfassung der Abwagung (ohne Stellungnahmen der Offentlichkeit),

- Vorentwurf vom 5. Juli 2012,

- geandertes Konzept als Diskussionsgrundlage.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hatte bereits in ihrer
Sitzung am 16. Mai 2013 den Abwagungsbeschluss zu Stellungnahmen des Vorentwurfs
gefasst. Dieser Abwagungsbeschluss wird hiermit entsprechend erganzt, weil nachtraglich
weitere Stellungnahmen eingegangen sind.
Auf der Grundlage des Abwagungsbeschlusses und seiner Erganzung bzw. der Behandlung
der eingegangenen Stellungnahmen wird der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Beschlussvorschlaqg:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschlieft:

1. Die wahrend der offentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB und unter
Beteiligung von Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange nach § 4 Abs.
1 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB nachtraglich
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Ostseebad Boltenhagen
unter Beachtung des Abwagungsgebotes gepriift. Es ergeben sich

o zu berucksichtigende,

o teilweise zu bericksichtigende und

o nicht zu berlcksichtigende Stellungnahmen.
Das Abwagungsergebnis gemal Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses und
besteht aus der Zusammenstellung tabellarisch und einer Kurzzusammenfassung
(ohne Kurzzusammenfassung der eingegangenen Anregungen der Offentlichkeit).

2. Der Birgermeister wird beauftragt, die Offentlichkeit sowie die Behdérden und
sonstigen Trager Offentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw.
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwagung unter
Angabe der Griinde in Kenntnis zu setzen.

3. Die Entwiirfe der Planzeichnung (Teil A), des Textes (Teil B) sowie die Ortlichen
Bauvorschriften Uber die dulere Gestaltung baulicher Anlagen und der Begrindung
inklusive Umweltbericht werden gebilligt und fur das weitere Beteiligungsverfahren
bestimmt.

4. Die Entwirfe der Planzeichnung (Teil A), des Textes (Teil B) sowie die Ortlichen
Bauvorschriften Uber die dufere Gestaltung baulicher Anlagen und der Begrindung
inklusive Umweltbericht sowie die nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind fir die Dauer eines
Monats gemaf § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich auszulegen.

5. Die Beteiligung von Behoérden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange ist geman
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzufiihren. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten sollen von
der Auslegung benachrichtigt werden.

6. In der Bekanntmachung der Offentlichkeitsbeteiligung ist anzugeben, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber den
Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB unberlcksichtigt bleiben kénnen, wenn die
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen deren Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen
muissen und deren Inhalt fir die RechtmaRigkeit des Bebauungsplanes nicht von
Bedeutung ist.

7. Mit der Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass
bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung unzuldssig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspatet geltend gemacht wurden, aber hatten geltend gemacht werden konnen.

8. Die Planung ist mit den Nachbargemeinden gemal § 2 Abs. 2 BauGB abzustimmen.

Seite: 2/3
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Finanzielle Auswirkungen:
Ist im Haushalt eingestellt.

Anlagen:

1. Planzeichnung, derzeitiger Stand

2. Text (Teil B), derzeitiger Stand

3. Erganzung der Auswertung eingegangener Anregungen und Stellungnahmen

4, Begriindung erst nach Vorlage der noch ausstehenden Gutachten zur Entwasserung,

zum Verkehr, zum Artenschutz, zur Schallbetrachtung

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Seite: 3/3
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SATZUNG

UBER DEN BEBAUUNGSPLANES NR. 36
DER GEMEINDE
OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

flr das Gebiet westlicher Ortseingang
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlag

e

Ubersicht  /
Ml 10. 000

Grenze des |
B-Planes Nr. 36 || |
Ostseebad \
Boltenhagen |/

Planungsburo Mahnel

Rudolf-Breitscheid-Strabe 11 Tel. 03881/7105-0
23936 Grevesmihlen Fax 03881/7105-50

Planungsstand: 30. Juli 2013

ENTWURF - Variante 1
Beschlussvorlage
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EMPFEHLUNG FUR STRARENPROFIL

Planstrale
LEGENDE
Kfz - Kraftfahrzeuge
F - Fahrbahn
b G+R - Geh- und Radweg
% B - Bankett
% S - Sicherheitsstreifen
B/S F (Kfz) G+R B/S
,504|/ 5,50 | 2,50 10,50

9.00m
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PLANZEICHENERKLARUNG

|. FESTSETZUNGEN

Planzeichen

GRy,7 1100m2
GRZ 0,80

I
TH 5= 4,00m
FH = 8,50m
GH_=8,00m

LH ;= 4,50m

min

OK = 12,00m

SB

el Bl o] F

Erlauterung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

maximale Grundflache, GR z.B. 1100m?
Grundflachenzahl, z.B. GRZ 0,80

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmalf3
Traufhthe, als Hochstmal uber Bezugspunkt
Firsthdhe, als Hochstmalf? Gber Bezugspunkt
Gebaudehohe, als Hochstmal Giber Bezugspunkt
Lichte Hohe, als Mindestmalf? liber Bezugspunkt

Oberkante, als Hochstmal} Uber Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
Abweichende Bauweise
Baugrenze

Baugrenze, innerhalbhier nur ebenerdige Terrassen zulassig

VERKEHRSFLACHEN

StraBenverkehrsflache

Stral3enbegrenzungslinie auch gegenuber Verkehrs-
flachen besonderer Zweckbestimmung

StraRenflachen besonderer Zweckbestimmung

Geh- und Radweg

Baderbahn "Carolinchen"

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

GRUNFLACHEN
Griinflache

offentliche Grunflache
Schutzgriin

Spielplatz
StraBenbegleitgin

Ausgleichsgriin

-~ — 9von33inZusammenstellung - — - —
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Rechtsgrundlagen
Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 9 (1) 1 BauGB
Par. 16 BauNVO

Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 15 BauGB
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PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MARNAHMEN UND
FLACHEN FUR MARBNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN,
UND STRAUCHERN

Erhaltungsgebot fiir Baume

REGELUNG FUR DIE STADTERHALTUNG UND FUR DEN
DENKMALSCHUTZ

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veranderung oder Beseitigung kann nur mit
Genehmigung der zustandigen Denkmalschutzbehdrde erfolgen.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Besonderer Nutzungszweck von Flachen, hier: Parkdeck

Umgrenzung der Flachen fur besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Nr. der MaBnahme

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches tiber den Bebauungsplan

Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen

Il. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

123

AN 1

\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\

Flurstiicksgrenze, Flurstiicksnummer
vorhandene Bdschung

Hoéhenangaben G HN

Bemallung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit Ifd. Nr.

Briicke
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Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB
Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 9 BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB
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VERFAHRENSVERMERKE

1.

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ................ . Die
ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veroffentlichung in der ,OZ" am
..undin den LN“am ...................... erfolgt.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenee
(Siegel) Bilrgermeister

Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom . . bis zum
.. durchgefiihrt worden. Die fruhzemge Offentllchkeltsbetelllgung ist durch Veroffentllchung in
der ,,OZ“ aAm o und in den ,LN“am . .. ortsliblich bekanntgemacht worden.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist beteiligt worden.

Ostseebad Boltenhagen, den...........ccccceeeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die von der Planung beruhrten Beh6rden und sonstigen Trager Offentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind geméaR § 4 (1) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB mit Schreiben vom .................... frihzeitig
zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung
nach § 2 (4) BauGB aufgefordert worden.

Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeeeeenes

(Siegel) Bilrgermeister
Die Gemeindevertretung hat am ......... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit Begrindung
gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeneeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind gemaR 8§ 4 (2) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB mit Schreiben vom ............... zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeneeene.
(Siegel) Bilrgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text sowie
die Begriindung haben in der Zeit vom .................. bis zum ................ wéhrend der Dienststunden nach
§ 3 Abs. 2 BauGB dffentlich ausgelegen. Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten
umweltbezogene Informationen verfiigbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen
wéahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen,
dass nicht fristgemal abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber den Bauleitplan un-
beriicksichtigt bleiben kénnen, dass ein Antrag nach 8 47 des Verwaltungsgerichtsordnung unzuléssig
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspétet geltend gemacht wurden, aber héatten geltend gemacht werden kdnnen,
durch  Veroffentlichung in der ,0Z“ am ................ und in den ,LN“ am .................. ortsiblich
bekanntgemacht worden. Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange und die Nach-
bargemeinden wurden benachrichtigt.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenes
(Siegel) Bilrgermeister

11 von 33 in Zusammenstellung
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Ostseebad Boltenhagen, den.........cccccceeeeenenes
(Siegel) Bilrgermeister

10.Der Bebauungsplan Nr. 36, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am
von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begrundung zum
Bebauungsplan Nr. 36 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom . .. gebilligt.

Ostseebad Boltenhagen, den...........cccccceeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

11.Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die
Satzung Uber die ortlichen Bauvorschriften werden hiermit am .................... ausgefertigt.

Ostseebad Boltenhagen, den.........cccccceeeeenenes
(Siegel) Bilrgermeister

12.Die Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 36 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wéhrend der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind durch ortsibliche Veréffentlichung am ........................ ortstblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvor-
schriften und von Mangeln der Abwéagung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter
auf Falligkeiten und Erldschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist mit Ablauf des ...................... (Tag der Bekanntmachung) in Kraft getreten.

Ostseebad Boltenhagen, den...........cccccceeeeeenes
(Siegel) Bilrgermeister

SATZUNG

DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36
FUR DAS GEBIET WESTLICHER ORTSEINGANG

ZWISCHEN WICHMANNSDORF UND SPORT- UND FREIZEITANLAGE

GEMASS PAR. 10 BAUGB I. VERB. MIT PAR. 86 LBAUO M-V

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. 1 S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548), , sowie nach der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I.S. 132), geandert
durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466) sowie nach der
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI.M-V S. 323), wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom ..........ccccocvovvviininnicnnennnens
folgende Satzung iber den Bebauungsplan Nr. 36 fiir das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport-
und Freizeitanlage, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B), sowie den 6rtlichen Bauvorschriften tiber die
&uBere Gestaltung baulicher Anlagen, erlassen.
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SATZUNG

UBER DEN BEBAUUNGSPLANES NR. 36
DER GEMEINDE
OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

flr das Gebiet westlicher Ortseingang
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlag e

Ubersicht + /
M1:10.000

.'I |
ichmann
| ]

b
* OSTSEEBAD BOLTENHAG

AN/E
| EN
'-.O_o b

Grenze des |
B-Planes Nr. 36 || |
Ostseebad \

Boltenhagen |,/ '

. Planungsstand: 30. Juli 2013
Planungsburo Mahnel ENTWURF - Variante 2

Rudolf-Breitscheid-Strafe 11 Tel. 03881/7105-0
Beschlussvorlage
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EMPFEHLUNG FUR STRABENPROFIL

Planstralle

M 1:100

LEGENDE
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R - Radweg

3.00 " 150 " 6.00
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PLANZEICHENERKLARUNG

|. FESTSETZUNGEN

Planzeichen

GR 7 1100m?
GRZ 0,80

I
TH, = 4,00m
FH,_=8,50m
GH_= 8,00m

max

LH ;.= 4,50m

min

OK jpp= 12,00m

(]
[el Bl ] ]

Erlduterung
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

maximale Grundflache, GR z.B. 1100m?2
Grundflachenzahl, z.B. GRZ 0,80

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaf3
Traufhohe, als Hochstmal Uber Bezugspunkt
Firsthohe, als Hochstmafl? tUber Bezugspunkt
Gebaudehohe, als Hochstmald Gber Bezugspunkt
Lichte Hohe, als Mindestmalf? Giber Bezugspunkt

Oberkante, als Hochstmal iber Bezugspunkt

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
Abweichende Bauweise
Baugrenze

Baugrenze, innerhalbhier nur ebenerdige Terrassen zulassig

VERKEHRSFLACHEN

StraBenverkehrsflache

Straenbegrenzungslinie auch gegenuber Verkehrs-
flachen besonderer Zweckbestimmung

StraBenflachen besonderer Zweckbestimmung

Geh- und Radweg

Baderbahn "Carolinchen"

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

GRUNFLACHEN

Grinflache

offentliche Grunflache
Schutzgriin

Spielplatz
StraRenbegleitglin

Ausgleichsgriin
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Rechtsgrundlagen
Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 9 (1) 1 BauGB
Par. 16 BauNVO

Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 15 BauGB
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®

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MARNAHMEN UND
FLACHEN FUR MARBNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN,
UND STRAUCHERN

Erhaltungsgebot fiir Baume

REGELUNG FUR DIE STADTERHALTUNG UND FUR DEN
DENKMALSCHUTZ

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veranderung oder Beseitigung kann nur mit
Genehmigung der zustandigen Denkmalschutzbehdrde erfolgen.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Besonderer Nutzungszweck von Flachen, hier: Parkdeck

Umgrenzung der Flachen fur besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Nr. der MaBnahme

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches tiber den Bebauungsplan

Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen

Il. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

123

AN 1

\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\

Flurstiicksgrenze, Flurstiicksnummer
vorhandene Bdschung

Hoéhenangaben G HN

Bemallung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit Ifd. Nr.

Briicke
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Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB
Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 9 BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB
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VERFAHRENSVERMERKE

1.

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ................ . Die
ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veroffentlichung in der ,OZ" am
..undin den LN“am ...................... erfolgt.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenee
(Siegel) Bilrgermeister

Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom . . bis zum
.. durchgefiihrt worden. Die fruhzemge Offentllchkeltsbetelllgung ist durch Veroffentllchung in
der ,,OZ“ aAm o und in den ,LN“am . .. ortsliblich bekanntgemacht worden.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist beteiligt worden.

Ostseebad Boltenhagen, den...........ccccceeeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die von der Planung beruhrten Beh6rden und sonstigen Trager Offentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind geméaR § 4 (1) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB mit Schreiben vom .................... frihzeitig
zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung
nach § 2 (4) BauGB aufgefordert worden.

Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeeeeenes

(Siegel) Bilrgermeister
Die Gemeindevertretung hat am ......... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit Begrindung
gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeneeenes
(Siegel) Blrgermeister

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind gemaR 8§ 4 (2) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB mit Schreiben vom ............... zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Ostseebad Boltenhagen, den..........cccccceeneeene.
(Siegel) Bilrgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text sowie
die Begriindung haben in der Zeit vom .................. bis zum ................ wéhrend der Dienststunden nach
§ 3 Abs. 2 BauGB dffentlich ausgelegen. Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten
umweltbezogene Informationen verfiigbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen
wéahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen,
dass nicht fristgemal abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tber den Bauleitplan un-
beriicksichtigt bleiben kénnen, dass ein Antrag nach 8 47 des Verwaltungsgerichtsordnung unzuléssig
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspétet geltend gemacht wurden, aber héatten geltend gemacht werden kdnnen,
durch  Veroffentlichung in der ,0Z“ am ................ und in den ,LN“ am .................. ortsiblich
bekanntgemacht worden. Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange und die Nach-
bargemeinden wurden benachrichtigt.

Ostseebad Boltenhagen, den............ccccceeeeeenes
(Siegel) Bilrgermeister
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Ostseebad Boltenhagen, den.........cccccceeeeenenes
(Siegel) Bilrgermeister

10.Der Bebauungsplan Nr. 36, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am
von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begrundung zum
Bebauungsplan Nr. 36 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom . .. gebilligt.

Ostseebad Boltenhagen, den...........cccccceeeeenes
(Siegel) Blrgermeister

11.Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die
Satzung Uber die ortlichen Bauvorschriften werden hiermit am .................... ausgefertigt.

Ostseebad Boltenhagen, den.........cccccceeeeenenes
(Siegel) Bilrgermeister

12.Die Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 36 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wéhrend der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind durch ortsibliche Veréffentlichung am ........................ ortstblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvor-
schriften und von Mangeln der Abwéagung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter
auf Falligkeiten und Erldschen von Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist mit Ablauf des ...................... (Tag der Bekanntmachung) in Kraft getreten.

Ostseebad Boltenhagen, den...........cccccceeeeeenes
(Siegel) Bilrgermeister

SATZUNG

DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36
FUR DAS GEBIET WESTLICHER ORTSEINGANG

ZWISCHEN WICHMANNSDORF UND SPORT- UND FREIZEITANLAGE

GEMASS PAR. 10 BAUGB I. VERB. MIT PAR. 86 LBAUO M-V

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. 1 S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548), , sowie nach der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I.S. 132), geandert
durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466) sowie nach der
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI.M-V S. 323), wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom ..........ccccocvovvviininnicnnennnens
folgende Satzung iber den Bebauungsplan Nr. 36 fiir das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport-
und Freizeitanlage, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B), sowie den 6rtlichen Bauvorschriften tiber die
&uBere Gestaltung baulicher Anlagen, erlassen.
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TEIL B - TEXT

zur Satzung uUber den Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
fir das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und
Freizeitanlage

1.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

SOl - Sonstiges Sondergebiet touristische Infrastruktur
(8 11 Abs. 2 BauNVO)

1.

Das sonstige Sondergebiet touristische Infrastruktur dient der Unterbringung von
touristischen Infrastruktureinrichtungen, Schank- und Speisewirtschaften und
Einrichtungen der Baderbahn Carolinchen/des Shuttle-Verkehrs.

Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen des Gebietes SO1 sind folgende

Nutzungen zulassig:

- Touristische Informations- und Serviceeinrichtungen (z. B. Fahrradverleih,
Ferienwohnungen-Vermieterservice, Busshuttle-Stiitzpunkt,etc.),

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Anlagen und Einrichtungen fir kulturelle, gesundheitliche, sportliche und
sonstige touristische Zwecke, die der touristischen Infrastruktur dienen und ihr
untergeordnet sind.

Ausnahmeweise kénnen Wohnungen flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen im
Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO im Obergeschoss zugelassen werden.

SO2 - Sonstiges Sondergebiet Sport- und Spielanlagen
(8 11 Abs. 2 BauNVO)

1.

Das sonstige Sondergebiet Sport- und Spielanlagen dient der Unterbringung von
Anlagen und Einrichtungen fir sportliche und Freizeitzwecke.

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen sind folgende

Nutzungen zulassig:

- Anlagen, die sportlichen und Freizeitzwecken und deren Verwaltung dienen
(z. B. Kinderspielhaus, Kegelbahn, Bowlingbahn, Halle fur Indoor-Sportarten,
etc.),

- Sanitar- und Lagerraume, die den Anlagen fir sportliche und Freizeitzwecken
dienen und ihnen untergeordnet sind.

Ausnahmsweise kdnnen

- Schank- und Speisewirtschaften und

- Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO
zugelassen werden.

Planungsstand: Entwurf vom 30. Juli 2013 - Beschlussvorlage
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Mal3 der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 18, 19 BauNVO)

Die festgesetzte zulassige Grundflache SO-Gebiet 1 darf gemaR § 19 Abs. 4
BauNVO durch Grundflachen der Einrichtungen des Busshuttle-Verkehrs bis maximal
30 m? uberschritten werden.

Die zulassige Hohe der baulichen Anlagen wird durch Festsetzung der maximal
zulassigen Trauf-, First- und Gebaudehdhen bestimmt.

Als unterer Bezugspunkt fur die Festsetzung der Hohe der baulichen Anlagen im SO-
Gebiet 1 gilt die mittlere Fahrbahnhdhe der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache
.Klutzer StralRe".

Als unterer Bezugspunkt fir die Festsetzung der Hohe der baulichen Anlagen im SO-
Gebiet 2 dient die mittlere Fahrbahnhéhe der angrenzenden offentlichen
Verkehrsflache ,StralRe am Klarwerk".

Es werden folgende obere Bezugspunkte festgelegt:

Traufhohe: Hohe der aulBeren Schnittkante der Aul3enwand mit der
DachauRenhaut des Gebaudes.

Firsthdhe: Hohe der oberen Dachbegrenzungskante, also der
auRere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel des
Gebaudes.

Oberkante des Gebéaudes: Hdchster Punkt des Gebdudes (Attika bei Flachdachern)
und Schnittpunkt der auferen Dachhaut mit der
Aullenkante der AuBenwand. MaRgebend ist das
eingedeckte Dach.

Eine Uberschreitung der festgesetzten maximalen Firsthéhe und der maximalen

Gebaudehthe durch Luftungsrohre, Schornsteine und Antennenanlagen ist bis

hochstens 2,00 m zuldssig, wenn das Orts- und Landschaftsbild nicht unzul&ssig

beeintrachtigt wird.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Im Plangeltungsbereich gilt die abweichende Bauweise mit der Mal3gabe, dass
Gebaudelangen uber 50,00 m mit seitlichem Grenzabstand zulassig sind. Im Ubrigen
gilt die offene Bauweise.

Elemente der Gartenkunst sind im SO-Gebiet 1 auRerhalb der Uberbaubaren Flachen
zulassig.

Einrichtungen der B&derbahn Carolinchen/Shuttle-Verkehr sind im SO-Gebiet 1
aullerhalb der Uberbaubaren Flachen und bis zu einer Grundflache GRpy.x = 30 m?
zulassig.

Flachen fir Nebenanlagen sowie fir Garagen und Stellplatze
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

In den festgesetzten SO-Gebiet 1 und SO-Gebiet 2 sind Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

Garagen und uUberdachte Stellplatze sind innerhalb der festgesetzten sonstigen
Sondergebiete unzulassig.

Planungsstand: Entwurf vom 30. Juli 2013 - Beschlussvorlage
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Besonderer Nutzungszweck von Flachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Auf den Flachen mit dem besonderen Nutzungszweck "Parkdeck” ist jeweils nur ein
Parkhaus mit 2 Geschossen mit bis zu 75 Einstellplatzen (im Norden) bzw. mit bis zu
180 Stellplatzen (im Siden) zuldssig.

Bauliche wund sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die Festsetzungen werden nach Vorlage der schalltechnischen Untersuchungen
getroffen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN UBER DIE AUSSERE GESTALTUNG
BAULICHER ANLAGEN
(89 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)

Die Festsetzungen sind unter Beachtung ortsgestalterischer und
denkmalpflegerischer Anforderungen zu treffen.

Grinflachen, Anpflanzungs- und Erhaltungsgebote
(8 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 25 BauGB)

Griunflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die am nordlichen Plangebietsrand festgesetzte offentliche Griinflaiche mit der
Zweckbestimmung ,Ausgleichsgrin® ist gemaf Festsetzung 111.3.1 zu entwickeln. Die
Herstellung von Aufschittungen ist zulassig.

Die im nordlichen Plangebiet festgesetzte 6ffentliche Griunflache mit der
Zweckbestimmung ,Schutzgrin® ist als flachige Gehdlzanpflanzung zu entwickeln.
Fur die Anpflanzungen sind ausschliel3lich Gehdlze gemald Pflanzliste unter Punkt
111.2.1 zu verwenden. Die Herstellung von Aufschittungen ist zulassig.

Die festgesetzte 6ffentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Spielplatz” ist als
parkartig gestalteter Spielbereich zu entwickeln. Innerhalb der Griunflache sind das
Aufstellen von Spielgeréten, Sitz- und Gestaltungselemente sowie das Anlegen von
Wegen und Sandspielbereichen zulassig. Fur die Bepflanzung sind vorzugsweise
heimische und standortgerechte Gehdlze zu verwenden. Es sind keine giftigen
Geholze zu verwenden. Die gestalterische Aufwertung der Flachen durch
Zierpflanzen und Obstgeholze ist zuldssig. Die Herstellung von Aufschittungen ist
zulassig.

Die am sudlichen Plangebietsrand festgesetzte o6ffentliche Grinflache mit der
Zweckbestimmung ,Schutzpflanzung” ist gemal} Festsetzung 111.3.2 zu entwickeln.

Die offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung ,StralRenbegleitgrin® ist als
gestaltete  Grinflache, unter Berlcksichtigung der Anforderungen an
Verkehrssicherheit und Verkehrsraum, zu entwickeln.
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Anpflanzungen und Erhaltungen von B&umen und Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 25b BauGB)

Pflanzliste

Baume: Feldahorn (Acer campestre),
Hénge-Birke (Betula pendula)
Hainbuche (Carpinus betulus),
Stiel-Eiche (Quercus robur),
Eberesche (Sorbus aucuparia),
Winterlinde (Tilia cordata).

Obstbaume, alter Sorten; Hochstamm, StU 10-12 cm:
Apfel (Malus), z.B. ,Gravensteiner®, ,Prinzenapfel”,
Birne (Pyrus), z.B. “Augustbirne®, ,Graf Moltke”,
Kirsche (Prunus), z.B. ,Morellenfeuer, ,Kassens Frihe Herzkirsche".

Straucher: Eingriffliger WeiRdorn (Crataegus monogyna),
Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata),
Hasel (Corylus avellana),
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea),
Schlehe (Prunus spinosa),
Strauch-Rosen in Arten (Rosa ssp.),
Brombeere (Rubus fruticosus),
Strauch-Weiden in Arten (Salix ssp.),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra).

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbaume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
durch Baume gemaR Pflanzliste unter Punkt 111.2.1 zu ersetzen.

Flachen zum Schutz fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die am nordlichen Plangebietsrand festgesetzte Flache fur MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als Gehdlzflache mit
Saumbereich zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten ist. Fur die Bepflanzung sind
ausschlie3lich Gehodlze gemal Pflanzliste unter Punkt 111.2.1 zu verwenden. Es sind
Pflanzen in der Qualitat Straucher mit einer Hohe von 125 — 150 cm bzw. Heister mit
einer Hoéhe von 175- 200 cm im Verband 1,2 x 1,2 m zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. In den Randbereichen ist die Herstellung von maximal 5 m breiten
Saumbereichen zuléssig.

Die am sudlichen Plangebietsrand festgesetzte Flache fur MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als heckenartige
Geholzflache zu entwickeln. Fur die Bepflanzung sind ausschlieR3lich Gehdlze gemar
Pflanzliste unter Punkt 11.2.1 zu verwenden. Die Gehdlze sind in der Qualitat Heister,
Hohe 175/200 cm oder verpflanzter Strauch, 2xv, 125-150 cm im Verband 1,2 x 1,2
m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Alle 15 m ist ein Hochstamm in der Qualitat
3xv, mit 16-18 cm Stammumfang zu pflanzen. Auf der Siidseite der Anpflanzflache ist
entlang der sudlichen Geltungsbereichsgrenze ein 1,5 m breiter Staudensaum
herzustellen und der freien Sukzession zu Uberlassen. Zur den sudlich angrenzenden
Flachen ist ein Zaun zu errichten.
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V. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND HINWEISE
1. Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale

Nach gegenwartigem Kenntnisstand ist im Bereich des vorliegenden
Bebauungsplanes ein Bodendenkmal bekannt, welches durch die geplanten
Malnahmen beriihrt wird. Das Bodendenkmal wurde gem&R § 9 Abs. 6 BauGB
nachrichtlich in den Bebauungsplan tbernommen. Die Ausdehnung wurde nach den
Darstellungen des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in seiner
Stellungnahme vom 12. November 2012 tGbernommen. Es handelt sich hier um ein
Bodendenkmal, dessen Veranderung oder Beseitigung nach 8§ 7 DSchG M-V
genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte
Bergung und Dokumentation dieses Bodendenkmales sichergestellt wird. Alle durch
diese MaRnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (8
6 Abs. 5 DSchG M-V). Uber die in Aussicht genommenen MaRnahmen zur Bergung
und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt fur Kultur und
Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu
erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden.

Fur Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufallig neu entdeckt werden, gelten die
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere
Denkmalschutzbehorde unverziglich zu benachrichtigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des
Landesamtes flr Kultur und Denkmalpflege in unveréndertem Zustand zu erhalten.
Verantwortlich sind hierfur der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
Grundeigentiimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

2. Anzeige der Erdarbeiten bzw. des Baubeginns

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehérde spétestens zwei
Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewébhrleisten, dass
Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege bei den
Erdarbeiten zugegen sein kénnen und eventuell auftretende Funde gemal? § 11
DSchG Mecklenburg-Vorpommern unverzuglich bergen und dokumentieren kénnen.
Dadurch werden Verzogerungen der Baumaflinahmen vermieden (vgl. 8 11 Abs.3
DSchG M-V).

3. Munitionsfunde

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlie3en, dass auch in einem fir den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereich
Einzelfunde auftreten konnen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit
entsprechender Vorsicht durchzufthren. Sollten bei Tiefbauarbeiten
kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition gefunden werden, sind aus
Sicherheitsgriinden die Arbeiten an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung
sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen.
Notigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehdrde hinzuzuziehen.

Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger
Mittel erhalt, ist nach 8 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverziglich den
drtlichen Ordnungsbehdrden anzuzeigen.

Nach VOB Teil C und DIN 18299 ist der Bauherr verpflichtet, bei den Angaben zur
Baustelle nach Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle sowie
zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beraumungsmalnahmen zu machen.
Konkrete und aktuelle Angaben tber die Kampfmittelbelastung
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Flache sind
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gebuhrenpflichtig zu erhalten beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes fir
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V.

4, Verhalten bei auffalligen Bodenverfarbungen bzw. bei Gertichen

Sollten wahrend der Erdarbeiten Hinweise auf Altlasten oder altlastverdachtige
Flachen, erkennbar an unnatirlichen Verfarbungen bzw. Geriiche des Bodens, oder
Vorkommen von Abféllen, Flussigkeiten u.d. (schadliche Bodenverfarbungen)
auftreten, ist die Landratin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere
Abfallbehotrde unverziglich nach Bekannt  werden Zu informieren.
Grundstuicksbesitzer sind als Abfallbesitzer zur ordnungsgemaflen Entsorgung des
belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls nach 88 10 und 11 Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz (KrW-AbfG) verpflichtet.

5. Abfall und Kreislaufwirtschaft

Alle BaumaRRnahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass von den
Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollstandige und
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises
erfolgen kann. Der Grundstlicksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach 88 10 und 11 Krw-
/AbfG zur ordnungsgemafen Entsorgung belasteten Bodenaushubs verpflichtet.
Abfélle (verunreinigter Erdaushub bzw. Bauschutt), die nicht verwertet werden
koénnen, sind entsprechend 88 10 und 11 KrW-/ AbfG durch einen zugelassenen
Beforderer in einer Abfallbeseitigungsanlage zu entsorgen. Unbelastete Bauabfalle
dirfen gemal 8§ 18 ADfAIG M-V nicht abgelagert werden. Sie sind wieder zu
verwerten.

0. Bodenschutz

Werden schadliche Bodenverdnderungen oder Altlasten im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind mit der zustandigen
Behdrde, Staatliches Amt flr Landwirtschaft und Umwelt Schwerin, gemall § 13
BBodSchG die notwendigen MalRRhahmen abzustimmen (Sanierungsuntersuchung,
Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung). Bei der Erfillung dieser Pflichten ist
die planungsrechtlich zulassige Nutzung der Grundsticke und das sich daraus
ergebende Schutzbedirfnis zu beachten, soweit dieses mit den Bodenfunktionen
nach § 2 Abs. 2 BBodSchG zu vereinbaren ist. Fur jede MaRnahme, die auf den
Boden einwirkt, hat der Verursacher die entsprechende Vorsorge zu treffen, dass
schadliche Bodenveranderungen nicht hervorgerufen werden. Bodeneinwirkungen
sind zu vermeiden bzw. zu vermindern, soweit das im Rahmen der BaumalRnahmen
verhaltnismaRig ist. Bei der Sicherung von schadlichen Bodenveranderungen ist zu
gewahrleisten, dass durch die verbleibenden Schadstoffe keine Gefahr oder
erhebliche, nachteilige Belastung fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen.
Im Falle einer Sanierung muss der Verursacher dafur sorgen, dass die
Vorbelastungen des Bodens bzw. die Altlasten soweit entfernt werden, dass die fir
den jeweiligen Standort zulassigen Nutzungsmoglichkeiten wieder hergestellt
werden.

7. Externe Kompensationsmaflinahmen

Das naturschutzfachliche Defizit des Bebauungsplanes Nr. 36 in H6he von 12.684 m?
KFA ist durch externe KompensationsmalRnahmen zu kompensieren.
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8. Festpunkte des geodatischen Festpunktnetzes

Im Plangebiet und seiner naheren Umgebung befinden sich keine Festpunkte der
amtlichen geodéatischen Grundlagennetze des Landes M-V.
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: GV Bolte/13/7608
Status: offentlich

Federfiihrend: Datum: 16.07.2013

FB Il Bau- und Ordnungswesen Verfasser: Mertins, Carola

Bebauungsplan Nr. 37 "Ferienanlage Mariannenweg"
hier: Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge:

Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein |Enthaltung

Ausschuss fir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

Das ehemalige MTW-Ferienlager am Mariannenweg stellt eine heute nicht mehr
zeitgemale Nutzung dar. Es ist daher beabsichtigt, die bestehenden Gebaude (24
Doppelferienhauser und 10 Gebaude mit sonstiger Nutzung/Dauerwohnen)
abzureillen und durch zeitgemalle, energetisch und architektonisch hochwertige
Gebaude zu ersetzen. Darlber hinaus sollen alle Ver- und Entsorgungssysteme
sowie die innere verkehrliche Erschlielung erneuert werden. Zwischen Gemeinde
und Investor wurden unterschiedliche Bebauungskonzepte diskutiert. Im Ergebnis
wurde vereinbart, dass innerhalb des Plangebietes maximal 40 Ferienwohneinheiten
in reetgedeckten Einzel- oder Doppelhausern sowie zusatzlich 8 Gebaude fur das
Dauerwohnen errichtet werden. Das als Anlage 2 diesem Beschluss beigefugte
Bebauungskonzept dokumentiert die aktuelle Vereinbarung. Zwischen Gemeinde
und Inverstor wird ein stadtebaulicher Vertrag abgeschlossen, mit dem die
Bebauungs- und Nutzungsparameter sowie sonstige Leistungen des Investors
geregelt werden.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschliet die
Aufstellung der Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 37 mit der Gebietsbezeichnung
"Ferienanlage Mariannenweg" nach den Bestimmungen des § 13a BauGB
(Bebauungsplan der Innenentwicklung). Das ca. 3,8 ha groRe Plangebiet in der Ortslage
Boltenhagen liegt sudlich der Ostseeallee und 6Ostlich des Mariannenweges bzw. des
Wohngebietes "Am Reek". Es wird begrenzt im Osten durch das Flurstlick 8/2 der Flur 2,
Gemarkung Tarnewitz sowie im Siden durch das Flurstick 6 der Flur 2, Gemarkung
Tarnewitz und umfasst die Flurstiicke 7/35, Flur 2, Gemarkung Tarnewitz (Flache der
Ferienanlage) und 179/73 (teilweise), Flur 1, Gemarkung Tarnewitz (Verkehrsflache
Mariannenweg). Der Geltungsbereich ist in der beigefiigten Ubersichtskarte (Anlage 1)
dargestellt.

2. Es wird folgendes Planungsziel verfolgt:
Mit dem Bebauungsplan Nr. 37 beabsichtigt die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, auf
dem Flurstick 7/35 der Flur 2, Gemarkung Tarnewitz die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Ausweisung eines Sondergebietes gemall § 10
Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Ferienhausgebiet" sowie
eines Allgemeinen Wohngebietes gemall § 4 BauNVO zu schaffen. Mit dem
Bebauungsplan soll Baurecht fir maximal 40 Ferienwohnungen in Einzel- oder
Doppelhausern sowie fir 8 Gebaude mit Dauerwohnungen geschaffen werden. Mit der

Seite: 1/2
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Einbeziehung einer Teilflache des Mariannenweges erfolgt der Nachweis der
ausreichenden verkehrlichen Erschlieung.

3. Der Blrgermeister wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsliblich bekannt zu
machen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Investor getragen.

Anlagen:
1. Geltungsbereich

2. Bebauungskonzept

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Seite: 2/2
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Anlage 1 zum Aufstellunagsbeschiuss:

Ubersichtsplan Uber den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 "Ferienanla-
ge Mariannenweg"

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Nr. 37 "Ferienanlage Mariannenweg"
. /
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Anlage 2 zum Aufstellungsbeschluss:

Bebauungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 37 "Ferienanlage Mariannenweg"
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: GV Bolte/13/7612
Status: offentlich

Federfilhrend: Datum: 16.07.2013

FB Il Bau- und Ordnungswesen Verfasser: Carola Mertins

4. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Kalkhorst
fur Flachen ostlich der LindenstraBe in GroR Schwansee
hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde

Beratungsfolge:

Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein |Enthaltung

Ausschuss fir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

Die Gemeinde Kalkhorst beabsichtigt fir die zukinftige bauliche Entwicklung in den
Bereichen 6&stlich der Lindenstralle die Nutzung gleichermalen fir das Ferienwohnen und
das Freizeitwohnen in Form von Sondergebieten, die der Erholung dienen, vorzubereiten.
Der fremdenverkehrliche Schwerpunkt in der Gemeinde Kalkhorst liegt in Grol3 Schwansee.
Innerhalb des beabsichtigten Entwicklungsbereiches, der mit der 4. Anderung des
Flachennutzungsplanes Ubereinstimmt, kénnten aus Sicht der Gemeinde bis zu ca. 80
Grundsticke fur die Bebauung mit Gebduden mit einer 1 Wohneinheiten entstehen. Die
konzeptionelle Erérterung soll in den weiteren Bearbeitungen erfolgen.

Es ist das Ziel, eine nachhaltige Siedlungsentwicklung vorzubereiten. Dabei ist in der
weiteren Betrachtung ggf. auch die Durchmischung mit Pensionen beabsichtigt. Die
Gemeinde Kalkhorst mochte Gro3 Schwansee als anerkannten Erholungsort entwickeln und
die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Dazu gehort aus Sicht der Gemeinde neben
dem

Angebot an Hotelkapazitdt und Kapazitdt an Ferienwohnungen auch eine gewisse
Variabilitat in den Beherbergungsunterkiinften - dazu gehoéren aus Sicht der Gemeinde auch
Pensionen.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird um Stellungnahme gebeten.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschlieRt zur 4. Anderung
des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Kalkhorst flr Flachen &stlich der Lindenstralle in
Grold Schwansee weder Anregungen noch Bedenken zu aufiern.

Finanzielle Auswirkungen:
Sind im Haushalt eingestellt

Anlagen:
1. Auszug Plan — bisherige Flachen

2. Auszug Plan — zukinftige Flachen

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Seite: 1/1
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4. ANDERUNG

216 <

BEREICH DER |

GEMEINDE KALKHORST - 4. ANDERUNG DES TEILFLACHENNUTZUNGSPLANES

FUR DEN BEREICH DER EHEMALIGEN GEMEINDE KALKHORST
IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUFSTELLUNG DER BEBAUUNGSPLANE NR. 17.1 UND 17.2 FUR DIE ORTSLAGE GROR SCHWANSEE

PLANZEICHENERKLARUNG
|. FESTSETZUNGEN

Planzeichen

|

Erlauterung
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Wohnbaufidche (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

FLACHEN FUR DEN UBERORTLICHEN VERKEHR UND FUR DIE
ORTLICHEN HAUPTVERKEHRSZUGE

Sonstige iberdrtliche und 6rtliche Hauptverkehrswege
Parkplatz

Wandenweg

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN
Vermutlicher Verlauf von Leitungen, oberirdisch

WASSERFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE WASSER-
WIRSCHAFT

Wasserflachen

FLACHEN FUR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FUR WALD

Flachen fiir die Landwirtschaft

Dauergriinland

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 4. Anderung
des Teilflachennutzungsplanes der Gemeinde Kalkhorst

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Geb&ude, Bestand
Hohenlinien

Grabenverlauf

Rechtsgrundlagen
Par. 5 (2) 1 BauGB

Par. 5 (2) 3 BauGB

Par. 5 (2) 4 BauGB

Par. 5 (2) 7 BauGB

Par. 5 (2) 9 BauGB



ZUuTOP 7

GEMEINDE KALKHORST - 4. ANDERUNG DES TEILFLACHENNUTZUNGSPLANES

FUR DEN BEREICH DER EHEMALIGEN GEMEINDE KALKHORST
¢ IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUFSTELLUNG DER BEBAUUNGSPLANE NR. 17.1 UND 17.2 FUR DIE ORTSLAGE GROR SCHWANSEE

PLANZEICHENERKLARUNG
I. FESTSETZUNGEN

FLACHENNUTZUNGSPLAN | 4. ANDERUNG

MIT DARSTELLUNG ZUKUFTIGER FACHENNUTZUNG
SopEEs | RN Y SH e

e L Y 4 I T

o Y

‘e LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET &
"Naturkiiste Nordwestmecklenburg

(f

Zusam

i ot y - A
4 e w B

un)

/

o
O Jas -
3 "A
W 4 =
“A. s W
A BSO
—\ FG ’
5l 2
,' §2
~ /1 ¥/ BEREICH DER |
Iy} 4. ANDERUNG
‘ |
) (
216 ﬂ/
oo
o®
1:5000
= =

Planzeichen

®

Erlduterung
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Sondergeblete die der Erholung dienen
g'—gm § 10 Abs. 2 und Abs. 4 BauNVO)
eriengebiete fiir Ferienhduser, Ferienwohnungen und Wochenendhauser

FLACHEN FUR DEN UBERORTLICHEN VERKEHR UND FUR DIE
ORTLICHEN HAUPTVERKEHRSZUGE

Sonstige Uberdrtliche und ortliche Hauptverkehrswege

Wanderweg

GRUNFLACHEN
Griinflache

Ausgleichsgriin

WASSERFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE WASSER-
WIRSCHAFT

Wasserflachen

FLACHEN FUR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FUR WALD

Dauergriinland

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MARNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER
LANDSCHAFT

Umgrenzungen von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft,

- Ausgleichsflachen
geschiitzte Allee nach § 19 NatSchAG M-V

geschiitztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-V

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches der 4. Anderung
des Teilflichennutzungsplanes der Gemeinde Kalkhorst

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Gebaude, Bestand
Hohenlinien
Grabenverlauf

kiinftig entfallende Darstellung, z.B. oberirdische Leitung

Rechtsgrundlagen
Par. 5 (2) 1 BauGB

Par. 5(2) 3 BauGB

Par. 5 (2) 5 BauGB

Par. 5 (2) 7 BauGB

Par. 5 (2) 9 BauGB

Par. 5 (2) 10 BauGB
Par. 5 (4) 10 BauGB



	Ö Top 4 GV Bolte/13/7487
	Ö Top 4 GV Bolte/13/7487 Anlage 01 'Auszug Plan'
	Ö Top 5 GV Bolte/13/7606
	Ö Top 5 GV Bolte/13/7606 Anlage 01 'Planzeichnung Variante 1'
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